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Auch eine geringe Nutzung rechtfertigt ein häusliches Arbeitszimmer
STEUERRATGEBER

D ie Anerkennung eines
häuslichen Arbeitszim-
mers ist immer wieder Ge-

genstand von Streitverfahren mit
den Finanzämtern und vor den
Finanzgerichten. Zunächst ist die
Frage nach der räumlichen Gestal-
tung und Lage des Arbeitszimmers
zu klären. Ein häusliches Arbeits-
zimmer ist ein in die häusliche
Sphäre eingebundener, jedoch
für sich abgeschlossener Raum,
der ausschließlich oder nahezu
ausschließlich zur Erzielung von
Einkünften genutzt wird. Er ist ty-
pischerweise mit Büromöbeln ein-
gerichtet und darf nur ausschließ-
lich oder nahezu ausschließlich
für betriebliche oder berufliche
Tätigkeiten genutzt werden. Eine
private Mitbenutzung des Raumes
führt grundsätzlich zur Versa-
gung des Werbungskosten- oder
Betriebsausgabenabzugs, es sei
denn, sie ist von völlig untergeord-
neter Bedeutung.

Liegen diese Voraussetzungen
für die Anerkennung des häus-
lichen Arbeitszimmers vor, ist zu

prüfen, in welchem Umfang die
Aufwendungen steuerlich absetz-
bar sind. Wenn für die betriebliche
oder berufliche Nutzung kein
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung
steht, können Aufwendungen
bis zu 1250 Euro pro Jahr gel-
tend gemacht werden. Bildet das
Arbeitszimmer den Mittelpunkt
der gesamten betrieblichen oder
beruflichen Betätigung, können
die Aufwendungen der Höhe nach
unbeschränkt abgezogen werden.

Urteil desBundesfinanzhofs

Aber wie ist die Abzugsfähigkeit
zu beurteilen, wenn das Arbeits-
zimmer alle diese Voraussetzun-

gen für ein steuerlich anzuerken-
nendes Arbeitszimmer erfüllt,
jedoch ausschließlich nur in
geringem Umfang für betriebliche
oder berufliche Zwecke genutzt
wird? Mit dieser Frage hat sich der
Bundesfinanzhof bereits in einem
Verfahren im Jahr 2019 beschäftigt
(Urteil vom 03.04.2019 – Az. VI R
46/17). Das Urteil wurde jedoch
erst am 24.03.2022 veröffentlicht.

Der Sachverhalt stellt sich wie
folgt dar: Eine Stewardess machte
Aufwendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer als Werbungskos-
ten geltend. In diesem Arbeits-
zimmer bereitete sie sich auf
die anstehenden Flüge vor. Sie
beantragte die Berücksichtigung
von Werbungskosten in Höhe von
1250 Euro, da ihr für diese Arbei-
ten kein anderer Arbeitsplatz zur
Verfügung stand. Dies war auch
unstreitig, da sie in den Flug-
zeugen keine Möglichkeit hatte,
sich auf die Flüge vorzubereiten
und sie darlegen konnte, dass ihr
nach der Ankunft oder unmittel-
bar vor Abflug am Flughafen die

Zeit zur Vorbereitung fehlte. Eine
Vorbereitung war jedoch notwen-
dig, da wichtige Informationen zu
Dienstplänen, Zollbestimmungen,
Sicherheitsvorkehrungen usw.
eingeholt werden mussten. Das
häusliche Arbeitszimmer wurde
rund 50 Stunden im Streitjahr
hierzu genutzt.

AblehnungvomFinanzamt

Das Finanzamt lehnte den
Werbungskostenabzug ab und
verwies in der Einspruchsbegrün-
dung auf den sehr geringen Anteil
dieser Arbeiten im Verhältnis zur
Gesamtarbeitszeit. Das Vorhalten
des Arbeitszimmers sei nicht er-
forderlich und es könnten diese
Arbeiten ebenso an einem Tisch in
einem anderen Raum des Hauses
(z. B. am Küchentisch) erledigt
werden. Auch das im anschließen-
den Klageverfahren angerufene
Finanzgericht vertrat die Meinung
des Finanzamts.
Die eingelegte Revision beim
Bundesfinanzhof führte für die

Stewardess jedoch zum Erfolg. Die
Richter begründeten die Entschei-
dung damit, dass der Gesetzgeber
lediglich zwei Voraussetzungen
für die Abziehbarkeit von Auf-
wendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer gesetzlich normiert
hat – nämlich entweder, dass kein
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung
stehe oder es sich um den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen
oder beruflichen Tätigkeit han-
dele.

Umfang spielt keineRolle

Damit erschöpfen sich die ge-
forderten gesetzlichen Vorausset-
zungen. Das Merkmal der Erfor-
derlichkeit des Arbeitszimmers,
in Abwägung zu anderen häuslich
gegebenen Möglichkeiten der
Arbeitserledigung, fordert das
Gesetz nicht. Somit spielt der Um-
fang der Nutzung, bei Erfüllung
der beiden gesetzlich normierten
Voraussetzungen, keine Rolle.
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KONTAKT

BERLIN Die deutsche Industrie be-
fürchtet schwere wirtschaftliche
Folgen wegen des Ukraine-Krieges.
„Für Deutschland sieht der kon-
junkturelle Ausblick sehr trübe aus“,
sagte der Präsident des Bundesver-
bandes der Deutschen Industrie,
Siegfried Russwurm, am Sonntag.
Der deutsche Exportmotor dürfte
wegen weltweiter Wachstumsein-
bußen und Sanktionen ins Stottern
geraten. Die Investitionen der deut-
schen Unternehmen in Maschinen
dürften 2022 stagnieren. (dpa)

KURZNOTIERT

Industrieverband: Sehr
trübe Aussichten

RATGEBER

V erdeckter Arbeitsmarkt
– Habe ich ein Netzwerk,
und wie nutze ich es bei

der Stellensuche? Neben der
klassischen Recherche existieren
noch weitere Möglichkeiten, um
Jobangebote zu finden, die von
Unternehmen nicht öffentlich
ausgeschrieben werden: Netzwer-
ken! Ist die Richtung, in die man
sich beruflichen weiterentwickeln
möchte, erst einmal klar, müs-
sen Sie an den richtigen Stellen

wahrgenommen werden. Dazu
benötigt man zusätzliche „Augen
und Ohren“ und Menschen, die
einen empfehlen. Diese Rolle
übernimmt das Netzwerk. Dafür
müssen Informationen zu den be-
ruflichen Veränderungswünschen
platziert werden. Neben Verwandt-
schaft und Freundeskreis lassen
sich auch über ehrenamtliches En-
gagement und Social Media viele
Netzwerkpartner gewinnen. Seien
Sie mutig und nutzen Sie Ihr „Vi-
tamin B“. Ist der Kontakt einmal
hergestellt, sind für den nächsten
Schritt gute Bewerbungsunter-
lagen gefordert. Wie man hier
punkten kann, erfahren Sie in der
Veranstaltung „Erfolg von Anfang
an – Bewerbungsstrategien“ der
Berufsberatung im Erwerbsleben
am 11. April um 18 Uhr . Die An-
meldung ist unter 0241 897-1111,
und Aachen-Dueren.Projekt-Ich@
arbeitsagentur.de möglich, weitere
Termin auf Anfrage. Die Teilnahme
ist kostenlos.

Fit für
den Beruf

SERIE

Es ist einer der größten Steuerskandale
VON ALEXANDER STURM

WIESBADEN Im milliardenschweren
Skandal um Cum-Ex-Aktiengeschäf-
te kommt die prominenteste Figur
in Deutschland vor Gericht. Hanno
Berger, der als Architekt der Deals zu
Lasten der Staatskasse gilt, soll sich
nach seiner Auslieferung aus der
Schweiz ab dem heutigen Montag
vor dem Landgericht Bonn verant-
worten. Acht Tage später, am 12. Ap-
ril, will das Landgericht Wiesbaden
einen Prozess wegen des Verdachts
der Steuerhinterziehung gegen den
71-Jährigen beginnen. Für Berger
endet damit eine jahrelange Flucht
vor der deutschen Justiz.

Berger, der einst als Finanzbeam-
ter in Hessen Banken kontrollier-
te, wechselte später die Seite und
machte sich als Steueranwalt im
Dienst von Banken und Vermögen-
den selbstständig. Er wird als trei-
bende Kraft hinter den Cum-Ex-Ge-
schäften in Deutschland gesehen,
bei denen zahlreiche Geldhäuser
den Staat um geschätzt einen zwei-
stelligen Milliardenbetrag prellten.
„Mr. Cum-Ex“ beriet Banken und
auch reiche Privatinvestoren bei
der Konstruktion der Aktiendeals.

Aktien hin- undhergeschoben

Bei „Cum-Ex“-Geschäften nutzten
Banken und andere Finanzakteure
eine damalige Gesetzeslücke. Rund
um den Dividendenstichtag wurden
Aktien mit („cum“) und ohne („ex“)
Ausschüttungsanspruch zwischen
mehreren Beteiligten hin- und
hergeschoben. Am Ende des Ver-
wirrspiels erstatteten Finanzämter
Kapitalertragsteuern, die gar nicht
gezahlt worden waren. 2012 wurde
das Steuerschlupfloch geschlossen.
Im Sommer 2021 stellte der Bundes-
gerichtshof dann klar, dass Cum-Ex-
Geschäfte als Steuerhinterziehung
zu bewerten und damit strafbar
sind.

Vor dem Bonner Landgericht
wird Berger besonders schwere
Steuerhinterziehung in drei Fällen
von 2007 bis 2013 vorgeworfen. Der
Angeklagte soll eine Privatbank zur
Aufnahme von Cum-Ex-Geschäften
bewogen und maßgeblich geholfen
haben, die nötigen Strukturen ein-
zurichten. Zudem soll er gutgläubi-
ge Investoren eingeworben haben.
Dem Fiskus soll damit ein Schaden
von 278 Millionen Euro entstanden
sein, auch Berger habe davon pro-
fitiert (Aktenzeichen 62 KLs 2/20).

Im Wiesbadener Prozess wirft die
Generalanwaltschaft Frankfurt Ber-
ger vor, von 2006 bis 2008 falsche
Bescheinigungen über gut 113 Mil-
lionen Euro nie gezahlter Steuern
erlangt zu haben (Aktenzeichen 6

KLs – 1111 Js 18753/21). Dabei sei-
en mit weiteren Angeklagten Dax-
Aktien im Volumen von 15,8 Mil-
liarden Euro über
ein komplexes
System gehan-
delt worden. Die
Prozesse gegen
Berger dürften
Monate dauern.
Das Landgericht
Wiesbaden etwa
hatVerhandlungs-
termine bis Juli
geplant.

Berger hatte sich im Herbst 2012
nach der Durchsuchung seiner
Kanzlei in Frankfurt in die Schweiz
abgesetzt – das Oberlandesgericht
Frankfurt wertete das als Flucht.
Von seinem Exil in einem Bergdorf
wies Berger die Vorwürfe gegen ihn
zurück und sah sich als Opfer eines
Justizskandals. Als im März 2021
ein Cum-Ex-Prozess in Wiesbaden
begann, blieb Berger fern. Er sei
verhandlungsunfähig, sagten seine
Anwälte mit Blick auf seine Gesund-
heit. Er habe„nichts Unrechtes“ ge-
tan und werde vorverurteilt, sagte er
später in einem Interview mit dem

Wirtschaftsmagazin Capital.
Bis zuletzt wehrte sich Berger

gegen seine Auslieferung nach
Deutschland, die
die Justiz in Hes-
sen und Nord-
rhein-Westfalen
beantragt hatte.
Nach einer Fest-
nahme im Kan-
ton Graubünden
saß er seit Mitte
2021 in Ausliefe-
rungshaft. Berger
leistete Wider-

stand in allen juristischen Instan-
zen, doch letztlich bewilligte das
Schweizer Bundesamt für Justiz die
Auslieferung. Ende Februar über-
gab die Schweizer Polizei Berger in
Konstanz Beamten des Bundeskri-
minalamts.

Berger ist nur einer, aber der wohl
prominenteste von vielen Beteilig-
ten im Cum-Ex-Skandal. Die Gene-
ralstaatsanwaltschaft Frankfurt be-
zeichnete ihn als „Spiritus Rector“
der Aktiendeals. Ihm droht nun eine
lange Gefängnisstrafe. Für schwere
Steuerhinterziehung können bis zu
zehn Jahre Haft verhängt werden.

Das Oberlandesgericht Frankfurt
hat Cum-Ex-Geschäfte aber auch
als gewerbsmäßigen Bandenbetrug
gewertet.

Den Cum-Ex-Skandal arbeiten
Gerichte und Staatsanwaltschaften
schon seit Jahren auf. Während ei-
nige Beteiligte ins Ausland flohen,
kamen andere vor Gericht. So verur-
teilte das Landgericht Bonn im März
2020 zwei britische Aktienhändler
zu Bewährungsstrafen. Auch ein
weiteres BonnerVerfahren mündete

in eine Haftstrafe. Und im Februar
verurteilte das Landgericht Bonn ei-
nen früheren Geschäftsführer einer
Tochterfirma der Privatbank M.M.
Warburg zu einer Freiheitsstrafe.

Während im Cum-Ex-Skandal
gegen Berger und mehr als 1300 Be-
schuldigte ermittelt wird, bahnt sich
möglicherweise ein noch größerer
Skandal an. Der Cum-Ex-Betrug sei
wohl nur die „Spitze des Eisbergs“,
sagte Nordrhein-Westfalens Justiz-
minister Peter Biesenbach (CDU) im
Februar der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung“. Dafür gebe es „starke
Verdachtsmomente“. Die Ermittler
in Köln seien auf weitere Methoden
mutmaßlichen Steuerbetrugs gesto-
ßen, bestätigte das Ministerium.

Biesenbach machte in der Zeitung
eine Kampfansage:„Wer glaubt, den
Staat plündern zu können, muss da-
mit rechnen, dass der Staat die Her-
ausforderung annimmt. Wir wollen
das Geld.“

Wir können derzeit kein Bild anbie-
ten, das Hanno Berger zeigt, weil die
Deutsche Presse-Agentur und andere
Anbieter an den wenigen verfügbaren
Fotos keine Rechte haben.

Ende einer langen Flucht: Cum-Ex-Architekt Hanno Berger steht von heute an vor Gericht. Er gilt als treibende Kraft.

Mit Cum-Ex-Aktiengeschäften haben Investoren jahrelang den Fiskus betrogen. SYMBOLFOTO: IMAGO

Ein Rechtsanwalt von Hanno Berger
hält eine Aktemit der Aufschrift „Dr.
Berger“ in der Hand. FOTO: DPA

„Wer glaubt, den Staat
plündern zu können,
muss damit rechnen,
dass der Staat dieHer-
ausforderung annimmt.
Wirwollen dasGeld.“

Kampfansage vonNRW-Justizminis-
ter Peter Biesenbach (CDU)mit Blick

aufHannoBerger

Annuitätendarlehen
Nom.zins bei 3,5 % Tilg., 80% Beleih.
Kreditsumme 350.000 Euro
Banken mit LZ. mtl. Rate
Beratung vor Ort 10 Jahre in Euro
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Weitere Informationen und Erläuterungen zum Thema

Ihr Immobiliendarlehen:
Darauf kommt es an

www.aachener-zeitung.de/ratgeber/geld/
www.aachener-nachrichten.de/ratgeber/geld/

Trend: steigend

BB-Bank 1,76 1.534,17
Deutsche Bank 1,89 1.572,08
Aachener Bank 2,01 1.607,08
Santander 2,05 1.618,75
Sparda-Bank West 2,15 1.647,92
PSD Bank West 2,39 1.717,92

Hüttig & Rompf 1,79 1.542,92
Degussa Bank 1,85 1.560,42
Consorsbank 1,96 1.592,50
Comdirect 1,96 1.592,50
Allianz 1,98 1.598,33
1822direkt 2,05 1.618,75
Debeka Bausparkasse 2,10 1.633,33


